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Archivierung einer Datenbank am
Beispiel der Jugendanwaltschaft BL

René Quillet
Archivinformatiker
im Staatsarchiv BL

Mitglied der inzwischen
aufgelösten Arbeitsgruppe
des VSA «Archivierung
elektronischer Akten»

Akn der VSA/AAS-Arbeitstagung
«Elektronische Akten, eine Strategie und
dann?» vom 22. November 2002 wurde die

Strategiestudie' eingehend diskutiert und
verschiedene aktuelle Projekte und Vorge-
hensmodelle wurden vorgestellt. In folgen-
dem Artikel möchten wir unsere Vorge-
hensweise und erste Erfahrungen mit der

Archivierung einer textorientierten Daten-
bank aus dem Geschäftskontrollsystem Tri-
buna vorstellen und zur Diskussion stellen.

Wir erhoffen uns damit, etwas zur Ent-

mystifizierung der Langzeitarchivierung
von digitalen Unterlagen beizutragen und
damit andere Archive zu motivieren, eigene
Versuche zu unternehmen.

Ausgangslage
Anwendungen, welche Personendaten

enthalten, unterliegen im Kanton Basel-

Landschaft dem «Gesetz über den Schutz von
Personendaten (Datenschutzgesetz)», wel-
ches seit 1992 in Kraft ist. Für das Staatsarchiv

des Kantons Basel-Landschaft (StABL) inter-
essant ist der Abschnitt über die Archivie-

rung und Vernichtung von Personendaten:

§ 15Arc/iivierMngO(ier Vernic/ttung
' Werden Personendaten zur Pr/wWwng der

gesefz/ic/ten Aw/gabe« vorawsszcfirfic/! nzc/îf

mehr regelmässig benötigt, bat die verant-
worrfz'che Behörde sie dem zuständigen öj(fent-

lieben Archiv zurArchivierung anzubieten.
^ Personendaten werden archiviert, soweit
sie zu Sicherungs- und Bewezszwecfce« oder

/ür die wissenscha/tliche Forschung benötigt
werden. Alle übrigen Personendaten sind von
der verantwortlichen Behörde zu vernichten.

' Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archi-

vare, Konferenz der leitenden Archivarinnen und Ar-
chivare auf Kantons- und Bundesebene sowie des Für-

stentums Liechtenstein KLA CH/FL, Archivieren von
elektronischen Unterlagen in der öffentlichen Verwal-

tung-Perspektiven und Handlungsbedarf 2002-2010,
Zürich 2002

* Der Pegferwngsrat erlässf Bestimmungen
über das Ver/ahren der Archivierung und die

Benützung von öffentlichen Archiven.

Die Jugendanwaltschaft des Kantons
Basel-Landschaft verwaltet ihre Falldos-
siers seit 1991 mit elektronischen Syste-

men. Am Anfang stand das System OMNIS,
welches im Jahr 2000 durch das System Tri-
buna abgelöst wurde, einer auf einer rela-

tionalen Datenbank aufbauenden Anwen-
dung. Zu jedem Dossier (=Fall) werden ei-

ne Reihe von Metadaten (Angaben zu Täte-

rinnen und Opfern, Tatbestand und

Tatzeitpunkt etc.) elektronisch erfasst.

Die Dossiers selber werden immer noch
in Papierform geführt. Um den Anforde-

rungen des Datenschutzes gerecht zu wer-
den, legte die Datenschutzstelle des Kantons
Basel-Landschaft zusammen mit der Ju-

gendanwaltschaft fest, nach welchen Krite-
rien Daten aus dem elektronischen System

gelöscht und in Zukunft jedes Jahr an das

Staatsarchiv abgeliefert werden müssen.

Für das Staatsarchiv sind diese Metada-

ten zu den einzelnen Dossiers einerseits für
die Identifizierung der vorhandenen Fall-
dossiers (Findmittel) von Bedeutung -
massgeblich sind nach wie vor die Papier-
dossiers -, anderseits sollen die Daten als

Primärdaten im Rahmen der Langzeitar-
chivierung für allfällige Auswertungen der

Informationen durch künftige Benutzerin-

nen archiviert werden.
Bei der Gestaltung und dem Design des

Lösch- und Archivierungsprozesses der

Daten aus dem System Tribuna konnte das

StABL seine Anforderungen einbringen.

Der erste Bewertungsschritt
Das StABL wählte ein pragmatisches

Vorgehen. Kernstück der Anforderungen
an die zu archivierenden Daten sind die fol-
genden Punkte:

Die Daten müssen

a) in einem strukturierten, mit einfachs-

ten Mitteln (gewöhnlicher Texteditor) les-

baren Format vorliegen. Die Daten werden
als ASCII-Dateien übernommen, die ein-
zelnen Felder durch einen Tabulator ge-

trennt (tab-delimited). Letzteres ist einer fi-
xen Feldgrösse vorzuziehen. Jedes Feld hat

einen selbsterklärenden Feldnamen.

b) auf wenige Einheiten konzentriert
sein. Die in der Anwendung auf eine Viel-
zahl von mehr oder weniger normalisierten
(redundanzfreien) Tabellen verteilten Da-

ten werden in einer beschränkten Anzahl
Dateien zusammengefasst, sprich denor-
malisiert. Jede dieser Dateien stellt eine

Sicht (View) auf die Daten dar und hat ei-

nen eindeutigen Schlüssel. Die einzelnen

Dateien sind über diese Schlüssel miteinan-
der verknüpft. Diese Reduktion der vielen
Tabellen auf einzelne bestimmte Ansich-

ten, die aus der Benutzung durch die Ju-

gendanwaltschaft abgeleitet wurden, steh

len einen ersten Bewertungsschritt dar.

Im Fall von Tribuna wurden gemeinsam
mit der Jugendanwaltschaft sieben Sichten

erkannt und die zu löschenden Daten je-
weils in eine Datei überführt:

• Adressen von allen Beteiligten

• Falldaten

• Beteiligte an einem Fall

• Delikte

• Urteile

• Prozesshandlungen

• Objekte
Zu jeder dieser Sichten wurde eine Datei

mit den zu löschenden Daten erstellt sowie

eine Datei mit der Beschreibung der Daten-
datei. Diese Beschreibung umfasst die Feld-

namen und die Anzahl gelöschter/expor-
tierter Datensätze.

Begleitet werden diese 14 Dateien von
einem elektronischen Lieferschein mit einer

Liste aller archivierten Dossiernummern.
Eine Ablieferung eines solchen Archi-

vierungslaufes besteht somit aus 15 Da-
teien auf einer CD. Mengenmässig betrifft
die Ablieferung vom November 2002

6935 Dossiers mit Metadaten im Umfang
von 13 MB. Hinzu kommt eine Dokumen-
tation, in welcher die Beziehungen der ein-
zelnen Dateien untereinander aufgezeigt
sind (Primär-Fremdschlüsselbeziehung).

Übernahme der Daten im Archiv
Die abgelieferte CD wurde im Staatsar-

chiv auf ihre Lesbarkeit hin geprüft und die

einzelnen Dateien auf ihre Vollständigkeit
(Anzahl Datensätze). Nachdem beides in

Ordnung war, erfolgte eine entsprechende

Rückmeldung an die Jugendanwaltschaft.
Diese Rückmeldung löste den letzten

Schritt des Archivierungsprozesses aus, die

eigentliche Löschung der Daten in der An-
wendung Tribuna.

Die Nutzung der Daten
Das Format der Dateien ist wenig benut-

zerfreundlich und ist lediglich als Aufbewah-

Anb/'do 3-20 03



ERPANET-Workshop
«Long-term Preservation
of Databases)»
Im Schweizerischen Bundesarchiv in Bern

organisiert das europäische Forschungsprojekt

ERPANET vom 9. bis 11. April 2003 einen Ex-

pertenworkshop zur Datenbankarchivierung.
Details zum Programm sowie das Registrie-

rungsformular finden sich auf www.erpanet.org

rungsformat zu verstehen. Eine erste Sich-

tung der Daten kann wohl mit einem ge-
wohnlichen Texteditor erfolgen (Notepad,

Wordpad). Für eine sinnvolle Bearbeitung
der Daten ist aber eine Überführung in eine

benutzerfreundlichere Umgebung ange-
bracht. Im Vordergrund stehen hier sicher re-
lationale Datenbanksysteme, bei welchen mit
der Abfragesprache SQL (Structured Query
Language) ein mächtiges standardisiertes

Tool für Auswertungen zur Verfügung steht.

Das Format (ASCII / tab-delimited) ist

so gewählt, dass es in verschiedene relatio-
nale Datenbanksysteme importiert werden

kann. Im StABL durchgeführt wurde sowohl
ein Import im MS ACCESS 97 als auch in
ORACLE (V 8.0.5). Dabei wurde für jede
der sieben Sichten eine Tabelle erstellt. Das

ganze Verfahren ist mit MS ACCESS 97 sehr

einfach und dauert ca. eine Stunde.

Im Fall von ORACLE ist der erstmalige

Import mit SQL*LOADER recht aufwän-

dig, da vorgängig pro Tabelle zwei Skripts
(Skript zur Erstellung der Tabelle, Steuer-

datei für SQL*Loader) erstellt werden müs-

sen. Bei sieben Tabellen kann dies je nach

Anzahl der Felder bis zu einem halben Tag

dauern. Sind die Skripts einmal vorhanden,
ist der Aufwand für den Import der Daten
in eine ORACLE-Datenbank in etwa gleich
hoch wie für den Import in MS ACCESS.

Das Laden der Daten in MS ACCESS 97

ist eine einfache und schnelle Methode und
kann mit dem Import-Assistent auch ohne

grosse Datenbankkenntnisse von geübten
MS-ACCESS-97-AnwenderInnen durch-

geführt werden.
Anders sieht es bei ORACLE aus. Der

Import der Daten verlangt einige Fertigkei-
ten im Umgang mit ORACLE und kann
wohl nur von einem/r Informatiker/in mit
den entsprechenden Kenntnissen durchge-
führt werden.

Sind die Daten einmal geladen, können

Auswertungen zu unterschiedlichsten Fra-

gestellungen erstellt werden. Vorausset-

zung dazu sind Kenntnisse im Umgang mit
relationalen Datenbanken (SQL). Einfa-
chere Abfragen über eine einzige Tabelle

können auch mit wenig Datenbankkennt-
nissen erstellt werden; sind hingegen zwei

oder mehr Tabellen involviert, ist einige Er-

fahrung notwendig, um zu korrekten Er-

gebnissen zu gelangen.

Erste Erfahrungen
An erster Stelle überprüften wir die Da-

ten auf deren Nutzen als Findmittel für die

im Archiv vorhandenen Falldossiers aus

Papier. Die Jugendanwaltschaft verwaltete
ihre Dossiers zunächst mit einer nach Na-

men geordneten Papierkartei. Mit der Ein-

führung des Systems OMNIS wurden die

Karteikarten der nachträglich elektronisch
erfassten Personen entfernt.

Wir stehen hier in einer Übergangspha-
se. Das Staatsarchiv muss dokumentieren,
welche Register/Metadaten vom Amt wann
und wie lange erstellt wurden, wo es Über-

schneidungen und wo es Lücken gibt und
wie diese als Findmittel in das Archiver-
Schliessungssystem einfliessen sollen.

Eine weitere Feststellung betrifft auch den

Inhalt der elektronischen Daten: Der Ge-

burtstag von auffallend vielen Personen fiel

auf den 1. Januar 1970. Bei einem Abgleich
mit den Papierdossiers stellten wir fest, dass

diese Daten nicht korrekt sind. Offensichtlich
handelt es sich um einen Default-Wert, wel-

eher zu irgendeinem Zeitpunkt automatisch

übernommen wurde. Ein solcher systemati-
scher Fehler in den Daten führt zu einer Ein-

schränkung der Nutzbarkeit, widerspiegelt
aber letztlich die Arbeitsweise einer Behörde

resp. des Systems und darf durch ein Archiv
nicht korrigiert werden, muss aber immer im
Auge behalten werden.

Ebensowenig geben die grundsätzlich
selbsterklärenden Feldnamen Auskunft über
deren effektive Verwendung. So finden wir
im Feld mit der Bezeichnung «Strafe/Sank-

tion» auch einen Verweis, wenn ein Dossier

an eine andere Behörde oder an einen ande-

ren Kanton überwiesen worden ist.

Bisher erfolgte die Ablieferung der Pa-

pierdossiers jeweils jahrweise. Dies ent-
spricht der Art und Weise, wie die Dossiers

angelegt worden sind. Mitgeliefert wurden
eine Kartei oder eine Papierliste mit Angaben
zu den abgelieferten Dossiers. Der für die

Dienststelle neue Vorgang des Löschens von
elektronischen Metadaten aus dem System

ergibt nun eine Datenablieferung, die nicht
mehr jahrweise, sondern nach den gesetzlich

vorgeschriebenen Löschkriterien erfolgt.
Die Daten widerspiegeln den Zustand

der gelöschten Dossiers an einem bestimm-
ten (Lösch-)Datum. Mit dem gewählten
Verfahren hat man keinen vollständigen
Auszug aus der Datenbank.

Das hier beschriebene Verfahren ist ein

erster Schritt im Bereich der Langzeitarchi-
vierung von textorientierten Datenbanken.

Die Archivarinnen des StABL können nun
am konkreten Anschauungsmaterial die
verschiedensten archivarischen Fragen dis-

kutieren und eignen sich im Umgang mit
den Daten Kenntnisse an, die es ihnen er-

möglichen, kompetent und selbstbewusst

die nächsten Projekte anzugehen, wenn es

darum geht, nicht nur Daten zu überneh-

men, sondern auch noch Dokumente.
Wir sind uns bewusst, dass es andere

Wege der Archivierung von textorientier-
ten Datenbanken gibt. Im Vordergrund
steht dabei sicher die Archivierung der Da-

ten im XML-Format.
Gespannt sind wir in diesem Zu-

sammenhang auf den ERPANET-Work-

shop im April 2003 in Bern (vgl. Box).

E-Mail; rene.qMi/Ief@l/ca.W.cJi

eGovernment, Beziehungen innerhalb der Verwaltung und zwischen der Verwaltung und der Wirt-
schaft respektive den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, funktioniert nur, wenn Architekturen

und Standards von allen akzeptiert und eingesetzt werden. Die Akzeptanz ist dabei sicher grösser,

wenn bereits die Erarbeitung von Standards gemeinsam erfolgt. Standardisierung nutzt allen. Das

Mehr an Möglichkeiten ist weit gewichtiger als die scheinbare Einschränkung durch fixe Regeln.

Aus der Einsicht in die Bedeutung von Standards für eGovernment hat das Informatikstrategieor-

gan des Bundes ISB die Initiative ergriffen und am 13. Dezember 2002 konnte in Bern ein Verein

gegründet werden, welcher sich die Erarbeitung und Verbreitung von eGovernment-Standards

zum Ziel setzt. An die 70 Interessierte, Bundesämter, Kantonsvertretungen, Gemeindevertretun-

gen, Firmen, Verbände und Vereine zählen zu den Gründungsmitgliedern.
Öffentliche Archive werden in Zukunft nie unberührt bleiben von eGovernment-Entwicklungen.

Aber auch private Archive fügen sich immer in ein Netzwerk ein. Archive müssen sich also sozusa-

gen von Natur aus für Standardisierungsprozesse und Normensetzungen interessieren. Der VSA

hat deshalb sein Interesse bei eCH von Anfang an angemeldet und er gehört ebenfalls zu den

Gründungsmitgliedern. Wir versprechen uns davon einen grossen Gewinn, geht es doch nicht

allein um technische Standards, sondern auch um organisatorische Standards wie Records Ma-

nagement etc. Detailliertere Informationen finden sich unter www.ech.ch. An einer ausserordent-

liehen Generalversammlung werden Vorstand und Expertengruppe noch gewählt werden. Ke.
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